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Die Fortsetzung der Capitularien-Ausgabe.
Von Victor Krause.

Nachdem sieben Jahre seit dem Erscheinen des I. Capi­
tularien - Bandes verflossen sind, ist es nunmehr möglich, das 
erste Heft des II. Bandes der Oeffentlichkeit zu übergeben. 
Dasselbe enthält den Rest der Capitularien Ludwigs des 
Frommen (n. 184—194) mit den dazu gehörigen Additamenta 
(n. 195—200). Daran schliessen sich die Gesetze Lothars I. und 
der übrigen Herrscher Italiens (n. 201—225) mit ihren Addita­
menta (n. 226—232). Ihnen folgen, gewissermassen als Appendix, 
die Venetianischen pacta und praecepta (n. 233—241). Den 
Schluss bilden die im ostfränkischen Reich entstandenen Capitu­
larien (n. 242—246) und die denselben zugewiesenen Anhänge 
(n. 247—250). Gänzlich Neues, was nicht auch von anderer Seite 
her bekannt wäre, enthält das Heft nicht; dagegen erscheinen zum 
ersten Mal in der neuen Ausgabe der Capitularien Lothars I. capi­
tulare de expeditione contra Sarracenos facienda (a. 846); die 
pacta et praecepta Venetica, von denen die Praecepte Lud­
wigs II. (a. 856), Widos (a. 891), Rudolfs (a. 924), Hugos (a. 927) 
hier zuerst in ihrem ganzen Wortlaut bekannt gegeben werden; 
endlich das erste Mainzer Concil vom Jahre 847. In seinem 
Aeusseren unterscheidet sich der Band von seinem Vorgänger 
dadurch, dass zum bequemeren Nachschlagen auf jeder Seite 
am Kopf neben der vollen Ueberschrift des Abschnittes die 
Nummern der Stücke und ausserdem am Rande neben der 
ersten Zeile die in Frage kommende Jahreszahl angegeben sind.

Wie in der Vorbemerkung schon erwähnt, ist das vor­
liegende Heft die gemeinsame Arbeit von Boretius und mir. 
Ich betrachte es deshalb als meine Pflicht, sowohl meinem 
Vorgänger wie mir gegenüber, schon jetzt das Verhältnis klar 
zu stellen, in welchem meine Ueberarbeitung der von Boretius 
schon fertiggestellten Nummern zu der ursprünglichen Form 
derselben steht, und die Principien darzulegen, welche mich 
sowohl bei dieser Thätigkeit wie bei der selbständigen Edition 
geleitet haben.
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Als ich im Mai vorigen Jahres als Mitarbeiter bei den MG. 
eintrat, zunächst für die Herausgabe des Benedictus Levita 
bestimmt, wurde mir, nachdem inzwischen Herr Professor 
Boretius sich wegen seines Gesundheitszustandes genöthigt 
gesehen hatte, auf die Fortsetzung des begonnenen Werkes 
endgültig zu verzichten, dessen Manuscript, enthaltend die 
Capitularien von 828—850 (d. h. n. 184—205, 208, 226—228, 
247), welche Boretius als druckfertig bezeichnet hatte, über­
geben mit dem Auftrag, dieselben vor der Drucklegung durch­
zusehen und nöthigenfalls zu ergänzen. Um dieser Aufgabe 
gerecht werden zu können, suchte ich mich zunächst un­
befangen, als sollte eine neue Arbeit in Angriff genommen 
werden, und ohne mich von den Boretiusschen Ergebnissen 
beeinflussen zu lassen, mit der handschriftlichen Grundlage 
vertraut zu machen. Die Resultate, zu denen ich auf diese 
Weise kam, wichen so erheblich von denen, die B. gewonnen 
hatte, ab, dass ich eine einfache Durchsicht und Ergänzung 
ohne einschneidende Aenderungen für zwecklos hielt und die 
Verantwortung, welche ich mit zu übernehmen hatte, bei diesem 
Vorgehen glaubte ablehnen zu müssen. Auf meine Vorstellungen 
hin und unter Darlegung der Verhältnisse erhielt ich daher 
auch von Herrn Geh. Rath Dümmler, welcher ursprünglich 
von B. um die Drucklegung angegangen worden war, die aus­
drückliche Vollmacht, frei schalten und walten zu dürfen.

Zunächst gab ich, um diese Aeusserlichkeit zu erledigen, 
dem ganzen für den II. Band bestimmten Stoff eine andere 
Eintheilung. B. hatte alle Stücke von 828 ab in der chrono­
logischen Reihenfolge wie bei Pertz fortgezählt, also italische, 
ost- und westfränkische durcheinander. Da er aber selbst im 
I. Band die italischen Capitularien für sich zusammengefasst 
hatte, glaubte ich, dies auch hier thun zu müssen; und trennte 
man einmal Italien ab, so lag kein Grund vor, nicht auch 
West- und Ostfranken zu sondern: ebenso wie es eine terri­
toriale italische Gesetzgebung der Karolinger giebt, existiert 
doch auch nach 840 eine territoriale ostfränkische und eine 
territoriale westfränkische. Ich theilte deshalb die Capitularien 
des II. Bandes in Capitularia Hlotharii I. et regum Italiae, 
indem ich Lothar I. als Kaiser zu Italien rechnete, in Capitu­
laria regum Franciae orientalis, in Capitularia regum Franciae 
occidentalis. Die Verträge, bei welchen mindestens zwei 
Herrscher aus den Theilreichen als Parteien auftreten, sind, 
wie dies auch Mühlbacher in seinen Regesten gethan hat, bei 
dem älteren abgedruckt worden, so dass also z. B. die beiden 
Meersner Verträge bei Lothar I., mithin unter den Capitularia 
regum Italiae stehen. Um aber jegliches Missverständnis und 
jede Möglichkeit des Uebersehens dieser Nummern zu verhüten, 
sind bei der anderen contrahierenden Partei an der betreffenden
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Stelle die Ueberschriften der in Frage stehenden Zusammen­
künfte nebst der Seite des vorher abgedruckten Textes noch 
einmal angegeben worden (vgl. S. 152).

Handelte es sich hierbei nur um eine Abweichung in der 
Anordnung der Capitularien, so musste ich dagegen in der 
kritischen Behandlung der Handschriften einen Standpunkt 
vertreten, welcher zwar keine grossen Aenderungen des Textes, 
wohl aber eine Umgestaltung des Varianten-Apparates zur 
Folge hatte. B. hatte ‘bei1 der Ordnung und Zählung der 
Hss. diejenigen vorangestellt, welche den Text verhältnismässig 
am unverfälschtesten geben’. Dagegen hatte er ‘es nicht für 
rathsam und nützlich befunden, Familien der Hss. nach Ver­
wandtschaftsrücksichten zu bilden’. Er war der Meinung, ‘dass 
eine wirklich zutreffende Bildung von Handschriftenklassen mit 
Umständlichkeiten und Schwierigkeiten verbunden gewesen 
wäre, für welche er einen Ersatz und Lohn nicht zu erkennen 
vermochte’. Die Ansicht, welche er hierdurch über die Ueber­
lieferungs- und Fortpflanzungsweise der Capitularien-Hss. und 
damit zugleich über die Kritik derselben ausgesprochen hatte, 
fand ihre volle Unterstützung durch Sohm. Derselbe gab 
seiner Zustimmung, und wie man vielleicht verallgemeinernd 
sagen kann, der der meisten Rechtshistoriker, in folgenden 
Worten Ausdruck: ‘Während2 bei der Bearbeitung der Volks­
rechte schon deshalb eine ausgiebigere Mittheilung von Vari­
anten erwünscht sein kann, um das Verwandtschaftsverhältnis 
der wichtigeren Hss. erkennen zu lassen, nach welchem sich 
unter Umständen die Textgestaltung schwieriger Stellen be­
stimmt, fehlt bei den Capitularien schon deshalb jedes Interesse 
an der Mittheilung all der unzähligen Abschreiberversehen und 
Abschreibervarianten, weil3 hier so fest geschlossene 
Handschriftengruppen, wie sie für die Volksrechte 
vorzuliegen pflegen, überall nicht vorhanden sind’. 
Die Frage, auf deren Beantwortung hier alles ankommt, ist 
also die, ob diejenigen Hss., in welchen, oft zufällig, Capitu­
larien sich befinden, in anderer Weise entstanden sind, wie 
die Codices der Geschichtsschreiber, wie die Sammlungen von 
Concilien4. Während bei den zuletzt genannten Kategorien 
kein Zweifel herrscht, dass die Codices zum weitaus grössten 
Theil aus Abschriften theils vorhandener, theils verloren ge­
gangener Vorlagen bestehen, sollen da die Capitularien-Hss. 
in einer ganz besonderen Art und Weise fortgebildet und zu­
sammengesetzt worden sein? Ich meine, den Schreibern der

1) In seiner Selbstanzeige des I. Heftes in den Götting. gelehrt. Anz. 
1882, I, p. 72ff. 2) In seiner Recension des I. Bandes, Deutsche 
Litt.-Zeit. 1883, Sp. 1662. 3) Die Sperrung stammt von mir. 4) Für
diese werde ich in einem späteren Aufsatz bei der Beschreibung zweier 
Münchener canonistischer Handschriften ein interessantes Beispiel geben.
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Codices war es oft recht gleichgültig, was sie auf ihr Perga­
ment malten, ob das eine Chronik, ein Brief, ein Concil oder 
ein Capitular war: sie schrieben in den meisten Fällen ledig­
lich ihre Vorlage sklavisch ab. Ich glaube also die aufgeworfene 
Frage verneinen zu müssen und bin der Ueberzeugung, dass 
auch an die Capitularien-Hss. derselbe kritische Massstab 
gelegt werden muss, wie an alle anderen Hss.; mit anderen 
Worten, dass auch bei ihnen die Beziehungen zu einander und 
das Verwandtschaftsverhältnis zu allererst klargelegt werden 
müssen. Dass man hierbei auf Schwierigkeiten stösst, welche 
oft nicht zu überwinden sind, muss man B. zugeben, allein 
der Versuch einer Gruppierung wird doch gemacht werden 
müssen, wobei sich denn herausstellt, dass, trotz Sohms Mei­
nung1, geschlossene Handschriftengruppen vorliegen.

Von diesem Standpunkt aus bin ich an die handschrift­
liche Grundlage der Capitularien herangetreten: ich suchte mir 
erst ein klares Bild von dem Verhältnis der Hss. zu einander
zu machen, auf Grund desselben den Werth jeder einzelnen 
zu bestimmen, um schliesslich danach die Reihenfolge der Codd. 
festzusetzen. Die Zahlen sind also ein Ausdruck des Werthes 
der Hss. und bringen, wenn auch zuweilen, so doch nicht 
immer, zugleich das Abhängigkeitsverhältnis zur Darstellung. 
Ein derartiges Vorgehen, welches principiell von Boretius’ 
Methode abwich, musste naturgemäss auch ein anderes Re­
sultat ergeben. Dasselbe ist in der Einleitung jedes Capi­
tulars bei der Aufzählung der Hss. niedergelegt, welche also, 
sie mag anerkannt oder verworfen werden, mir zur Last fällt. 
Welcher Natur aber die Abweichungen in Folge der beiden 
Methoden sind, mag das folgende Beispiel zeigen:

Boretius hatte in n. 184. 191
—193 die Hss. in folgender 
Weise gruppiert:

1) Paris. 4417.
2) Schaff hus.
3) Paris. 10758.
4) Paris. 4628 A.
5) Paris. 9654.
6) Vatic. Palat. 582.
7) Paris. 4638.
8) Bamberg. 60.
9) Vatic. reg. Christ. 417.

10) olim Paris. 4761, tum 
Ashburnh. Barrois 73.

Daran schlossen sich ohne Zahl 
ein cod. Bonnensis und Chelten­
ham. 1762.

In der Ausgabe erscheinen 
dieselben Codd. in dieser Rei­
henfolge:

1) Paris. 4417.
2) Bamberg. 60.
3) Paris. 10758.
4) Paris. 4628 A.
5) olim Paris. 4761.
[6)  Cheltenham. 17621.
7) Paris. 4638.
8) Vatic. Palat. 582.
9) Paris. 9654.

10) Vatic. reg. Christ. 417.
11) Schaffhus.

[12) Bonn. 402].

1) Siehe S. 423.
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oder in Zahlen ausgedrückt:
B. K.
1=1

2 = 11
3=3
4=4
5=9

B. K. 
6=8 
7=7 
8=2
9 = 10

10 = 5.
Das Verwandtschaftsverhätnis, welches mich zu der Um­

Stellung bewogen hat, lässt sie durch diesen Stammbaum ver­
anschaulichen:

Paris. 4417 (1) X2

Schaffhus. (11) Bamberg. (2) Paris. 10758 (3)
Paris. 4628 A (4) Paris. 4761 (5) Chelt.(6) X3 Christ. 417 (10)

Paris.4638 (7) X4
Pal. 582 (8) Paris. 9654 (9) 

und die Beweise dafür ergeben sich aus den mitgetheilten 
Varianten; hier alles darzulegen, würde zu weit führen1.

Diese Aenderung in der handschriftlichen Grundlage, wie 
überhaupt der veränderte Standpunkt ihr gegenüber bedingte, 
und damit komme ich zu dem zweiten principiellen Gegensatz, 
eine andere Gestaltung des Varianten-Apparates. Varianten, 
welche B. noch für wichtig genug gehalten hatte, konnten ge­
strichen werden, dagegen mussten alle diejenigen, für die Text­
gestaltung oft ganz belanglosen und auf Schreibversehen be­
ruhenden Aufnahme finden, welche für meine Ansicht von dem 
Verwandtschafts Verhältnis der Hss. einen Anhaltspunkt boten. 
So ist, um nur ein Beispiel herauszugreifen, auf S. 15 Note t 
angegeben, dass die Hss. 3. 6. 9 ‘rebellis’ für ‘rationabilis’ 
lesen. Dass die Variante ‘rebellis’ weder zur Erklärung der 
Stelle etwas beitragen kann, noch auch der Text durch sie in

1) Ein weiteres Zeugnis für die Möglichkeit einer Gruppierung der 
Codd. bietet die Mainzer Synode 847, p. 173; die Hss. sind in folgender 
Weise verwandt:

Or.
I

X

16

X 1

X2

3 4 5
wo die Bezeichnung von Surius als 6 hauptsächlich durch seine Eigen­
schaft als Druck gegenüber den Hss. bedingt wurde.
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irgend einer Weise beeinflusst werden konnte, liegt auf der 
Hand: ‘rebellis’ ist eben einfacher Unsinn. Aber er war mir 
willkommen, da er mir die Verwandtschaft der Hss. 3. 6. 9 
bestätigte; man müsste denn gerade den übereinstimmenden 
Schreib- oder Lesefehler für ein zufälliges Zusammentreffen 
halten. Wurde schon hierdurch der Apparat naturgemäss er­
weitert, so tritt noch ein anderes ausschlaggebendes Moment 
hinzu, welches eine Vermehrung der Varianten bedingte.

B. hatte, wie er dies in Bezug auf die kritischen Noten 
des Ansegis sagt, ‘hierin1, wie in anderen Beziehungen mehr 
an das allgemeinere Bedürfnis und an die Zukunft gedacht’. 
Auch ich muss gestehen, dass ich mich von demselben Gedanken 
habe leiten lassen, nur fürchte ich, dass unsere Ansichten über 
‘das allgemeinere Bedürfnis’ auseinandergehen. B. stellte sich 
unter den Benutzern der Capitularien offenbar solche vor, 
welche sich mit dem einmal gegebenen Text begnügen, un­
bekümmert darum, wie etwa andere Hss. lesen; sonst wären 
Angaben, wie I, p. 5, Note m. n. o: ‘sic vel similiter’ (folgen 
die Codd.), oder I, p. 448, Note b: ‘faciat vel accipiat vel per­
donet add. codd. complures’ oder, wie II, p. 16, Note q ursprüng­
lich lautete: ‘teodisca, theothisca, thiudisca, thutisca, teudisca 
alii’ nicht wohl zu begründen.

Ich ging von einem anderen Begriff des allgemeinen Be­
dürfnisses aus und dachte bei der Auswahl2 der Varianten 
nicht blos an die Rechtshistoriker, sondern auch an die Cano­
nisten, an die germanistischen Sprachforscher, überhaupt an 
alle diejenigen, welche nur aus detaillierten und genauen An­
gaben einen Nutzen zu ziehen vermögen: Rechtshistorikern, 
welche etwa die Fortbildung von I, p. 4, c. 2 verfolgen wollen, 
dürfte mit ‘sic vel similiter’ ebensowenig gedient sein, wie den 
Germanisten mit der früheren Note q, II, p. 16. Auf diese Weise3, 
und da ich ausserdem bei nur einer Hs. nach dem Beispiel 
der Scriptores-Abtheilung alle Abweichungen des Codex ge­
wissenhaft angemerkt habe, ist es gekommen, dass zunächst 
der ursprüngliche Apparat von B. über die Hälfte angewachsen 
und in den von mir allein bearbeiteten Stücken die Zahl der

1) Selbstanzeige des I. Bandes in Götting. gelehrt. Anz. 1884, p. 715.
2) Ich sage Auswahl; denn man glaube nur nicht, dass ich nun etwa 
alles aufgenommen hätte, was an Abweichungen der Codd. überliefert ist. 
Die Mühe, sich durch diese Masse durchzuwinden, habe ich dem Be­
nutzer erspart. 3) Ueberdies habe ich auch eine grosse Anzahl von 
Varianten, welche mir für die Erklärung wichtig erschienen, von B. aber 
aus irgend einem Grunde nicht angeführt waren, notiert. So sind z. B. 
in n. 191—193 incl. sämmtliche Rubriken der Codd. 4. 17. 18 meine 
Zuthat, von denen besonders p. 15, Note 1. m interessant sind, da sie den 
Streit zwischen Waitz und Brunner, ob c. 3 auf Rügezeugen oder Schöffen 
zu beziehen sei, zu Gunsten Brunners entscheiden.
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Varianten grösser geworden ist, als dies bei der Edition durch 
B. der Fall gewesen wäre. Dass ich aber nicht leichtsinnig 
und kritiklos verfahren bin, hoffe ich, durch die Ausgabe be­
wiesen zu haben. Wenn dennoch trotz des besten Willens 
die Hand bei der Führung der kritischen Sonde zuweilen etwas 
abgewichen ist, so möge man es dem Anfänger zu Gute halten, 
dem noch nicht die Erfahrungen und die Meisterschaft seines 
Vorgängers zu Gebote standen. Ist es schon immer misslich, 
die Arbeit eines Anderen fortzusetzen, so lagen hier die Um­
stände noch um so ungünstiger für mich, als ich das Werk 
eines Mannes verbessern, umgestalten und vollenden sollte, der 
sich eines bedeutenden und begründeten Ansehens als Heraus­
geber erfreute und auf dessen Bearbeitung gerade der Capi­
tularien so grosse Hoffnungen gesetzt wurden. Wenn ich 
trotz der Pietät, welche man einem Manne wie B. schuldet, 
vor der Aufgabe nicht zurückgeschreckt bin und auch ein­
schneidendere Aenderungen nicht gescheut habe, so geschah 
das, weil ich von der Richtigkeit meines Vorgehens überzeugt 
war und glaubte, der Sache, auf welche es ankam, einen Dienst 
zu erweisen. Von Boretius stammen also die Einleitungen in 
ihrem zweiten Theil, der Text, soweit er nicht durch die ver­
änderte Handschriften-Gruppierung alteriert wurde, ein Theil 
der Varianten und die nicht mit meiner Sigle versehenen er­
klärenden Noten. Für alles aber, was der Band enthält, ist 
die Verantwortung B. abgenommen worden und auf mich über­
gegangen.

Was das Uebrige betrifft, Einleitungen und Commentar, 
so schliesst sich in diesen Punkten der Band aufs Engste an 
den ersten an. Sowohl in den Einleitungen, wie in den er­
klärenden Noten ist nur das Allernothwendigste gesagt worden, 
in letzteren vielleicht Manchem zu wenig. Der Schwerpunkt 
der Ausgabe ist allenthalben auf die Herstellung eines möglichst 
guten Textes gelegt worden1. Grosse einschneidende Um­
gestaltungen gegen Pertz sind wenige zu verzeichnen: am 
meisten dürften Widos capitulare legib. add. 891 (n. 224) und 
Lamberti capitulare Ravennas 898 (n. 225) gewonnen haben, 
während im Uebrigen nur grössere Sicherheit für die wahr­
scheinliche Authenticität erzielt wurde. Für einen grossen 
Theil konnten bisher unbekannte oder nicht benutzte Hss. ver­
werthet werden, so die Fragmenta Monacensia und der cod. 
Haagensis, welcher, wie ich schon hier bemerken will, aus der

1) Die Datierung ist in diesem Band im Allgemeinen mit nicht so 
grossen Schwierigkeiten verknüpft, wie im I. Band: in anderer Reihenfolge 
erscheinen n. 184—193 und n. 209—211, welch’ letztere ich gegen 
Boretius, Capitularien i. Langobardenreich, und Mühlbacher den Jahren 
845 — 850 glaubte zuweisen zu müssen.
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Meermannschen Sammlung stammt und mit dem Tilianus des 
Sirmond identisch ist. Eine Anzahl Codices habe ich selbst 
noch einmal verglichen, wie den Gothanus, sämmtliche Hss. 
der Concilia Moguntina 847. 852, mit Ausnahme von Palat. 973 
und von Vatic. 5748, dessen Collation Herr Monaci besorgte. 
Die Erweiterungen, welche der Band gegenüber von Pertz 
durch die Venetianischen pacta und praecepta erfährt, bedürfen 
weiter keiner ausführlichen Begründung: dieselben passen so 
vollkommen in den Rahmen der karolingischen Gesetzgebung, 
sind von so bedeutendem rechtsgeschichtlichen Interesse und 
waren so mangelhaft überliefert, dass sie gewiss Jeder mit 
Dank begrüssen wird. Die Einfügung des Conc. Mog. 847 
und der später folgenden Synod. Meld. 845 und Synod. Carisiac. 
858 ist darauf zurückzuführen, dass, da nun einmal der I. Leges- 
Band erschöpft werden sollte, es auch angebracht erschien, die 
nothwendigsten Ergänzungen zu geben, zumal die Bearbeitung 
der karolingischen Concilien noch in weiter Ferne liegt. Was 
demnach hier an Synodal-Acten geboten wird, macht nicht An­
spruch darauf, die betreffenden Canones erschöpfend zu be­
handeln, — dazu fehlt es leider von canonistischer Seite an 
den nöthigsten Vorarbeiten —, sondern nur das früher schon 
Gegebene zu ergänzen und eine Vorarbeit für die karolingischen 
Concilien zu liefern.

Dass das Heft kurz vor der Triburer Synode1 895 ab­
bricht, ohne die ostfränkischen Additamenta zu Ende zu führen, 
hat seinen Grund in rein äusserlichen Zufälligkeiten. Das 
Heft sollte bereits im Sommer ausgegeben werden, durch ver­
schiedene Umstände verzögerte sich aber die Drucklegung der 
ersten 24 Bogen bis in den September. Da ich um diese Zeit 
das Manuscript der Triburer Synode nicht fertigstellen konnte, 
weil eine vor drei Monaten bestellte Hs. aus Wien noch nicht 
eingetroffen war, die Vollendung des Heftes sich somit auf 
unabsehbare Zeit hinaus verzögert hätte, so wurde beschlossen, 
dasselbe, wie es jetzt vorliegt, zu veröffentlichen. Das II. und 
Schluss-Heft, mit den Addenda und Corrigenda, einem aus­
führlichen Index zu beiden Bänden und der Handschriften­
Beschreibung hoffe ich innerhalb zweier Jahre fertigstellen zu 
können.

Was endlich die Durchsicht und Revision der Arbeit be­
trifft, so kann ich auf das verweisen, was K. Lehmann in der 
Zeitschr. der Savigny-Stiftung, germanist. Abtheil. X. (1889), 
p. 248, gesagt hat. Aber es sei mir auch meinerseits gestattet, 
an dieser Stelle dem lebhaftesten Danke Ausdruck zu geben, 
von welchem ich gegen Herrn Geh. Rath Brunner und Herrn

1) Ueber die verschiedenen Recensionen derselben werde ich mich 
demnächst schon in dieser Zeitschrift aussprechen.
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Professor Zeumer erfüllt bin, welche niemals ermüdeten, dem 
ewig Fragenden mit gleicher Geduld Rede und Antwort zu 
stehen. Ganz abgesehen von den vielfachen Anregungen, 
welche ich zum Nutzen für den Band aus dem beständigen 
Verkehr mit den beiden Gelehrten schöpfte, so hat auch der 
rege Antheil, welchen sie meiner Arbeit widmeten, derselben 
über manche Klippen und Unebenheiten hinweggeholfen; vieles 
findet der Benutzer, was er mit mir jenen beiden zu ver­
danken hat.

Und so möge denn dieses I. Heft, an das der Bearbeiter 
anfangs mit banger Sorge ob des Gelingens herangetreten ist, 
das er aber im Verlaufe der Zeit mit fröhlicher Zuversicht 
vollendet hat, seinem Genossen vorauseilen; möge es manche 
Freunde, nicht zu viele Feinde finden.




